
VERORDNUNG ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DIE 
AUSWEISUNG VON LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETEN IM 

LANDKREIS ST. WENDEL VOM 12. AUGUST 1976 
HIER: AUSGLIEDERUNG VON TEILFLÄCHEN DES 

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETES 
 

BEKANNTMACHUNG DER ÄNDERUNG DER VERORDNUNG UND 
DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG  

 
Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz – Oberste Natur-
schutzbehörde – beabsichtigt auf Grund der §§ 20 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes 
vom 29.Juli.2009 (BGBl I.S. 2542) in Verbindung mit § 20 des Saarländischen Naturschutz-
gesetzes vom 05. April 2006 (Amtsbl. S. 726), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, die 
„Verordnung über die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten im Landkreis St. Wendel“ 
vom 12. August 1976 (Amtsbl. des Saarl. S.905) dahingehend zu ändern, dass eine Fläche 
von ca. 27,78 ha in der Gemeinde Nonnweiler, zwischen den Ortslagen Sitzerath und Bier-
feld, aus dem Landschaftsschutzgebiet L02.01.01 ausgegliedert wird. 
 
Der Entwurf des Verordnungstextes sowie die Übersichtskarte liegen vom 22.07.2024 bis 
23.08.2024 (einschließlich) in der Verwaltung der Gemeinde Nonnweiler, Fachbereich IV – 
Technische Dienste, Bauen, Wohnen und Verkehr, Zimmer 16 (Büro Herr Martin), während 
der Dienststunden (Mo-Fr 8.30 - 12.00 Uhr, Mo-Mi 13:30 - 15:30 Uhr, Do 14.00 - 18.00 Uhr) 
öffentlich aus. 
 
Zusätzlich können die Ausgliederungsunterlagen auf der Internetseite des Ministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz eingesehen werden: 
 
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/aktuelles/bekanntmachungen/beka
nntmachungen_node.html 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann während der Auslegungs-
frist bei der Gemeinde Nonnweiler Anregungen und/oder Einwendungen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorbringen, möglichst unter Verwendung des dort vorgehaltenen Formblattes. 
 
Die Oberste Naturschutzbehörde prüft die fristgerecht vorgebrachten Anregungen und Ein-
wendungen und teilt den Betroffenen das Ergebnis mit. 
 
 
 
Nonnweiler, 03.07.2024 Der Bürgermeister 


